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BAB 281, Bauabschnitt 2/2 

Erhöhung der LSW 5 / BW 2429-3 um 2 m auf 5 m 

Schalltechnische Stellungnahme | Prüfung der Lärmvorsorge durch die gegenüber 
dem Feststellungsentwurf erhöhte LSW 5 / BW 2429-3  

Sehr geehrter Herr Dr. Zierke, 

Sie baten uns, Stellung zu nehmen, ob sich durch die Erhöhung der Lärmschutzwand 5 

(LSW 5 / BW 2429-3) die Beurteilungspegel aus der Lärmvorsorge ändern und ob Ansprü-

che auf Lärmschutz dem Grunde nach entstehen oder wegfallen.  

Aufgabenstellung 

Die Lärmschutzwand LSW 5 / BW 2429-3 ist im Zuge des Neubaus der BAB 281, Bauab-

schnitt 2/2, Teil des Feststellungsentwurfes und ist Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsprü-

fung im Sinne der Lärmvorsorge nach § 41 BImSchG. In der nachstehenden Abbildung ist 

die Lage der im Feststellungsentwurf aufgeführten Lärmschutzwand 5 (LSW 5 / BW 2429-

3) abgebildet.  
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Abbildung 1: Lage Lärmschutzwand 5 (Auszug aus Unterlage 7.1) 

Neben der oben geplanten Lärmschutzwand besteht eine weitere, die im Zuge des Neu-

baus der BAB 281 rückgebaut wird.  

Um zum Schutz vor dem landseitigen Fluglärm auf das mit „M“ bezeichneten Grundstücks 

die gleiche Wirkung zu erzielen, welche die heute bestehende Lärmschutzwand bewirkt, 

wird die LSW 5 / BW 2429-3 um 2 m auf 5 m über den äußeren Fahrbahnrand erhöht. Da-

zu hat es eine schalltechnische Stellungnahme von LÄRMKONTOR vom 13.03.2017 ge-

geben, die diesen Effekt nachweist. 

Nun verbleibt die Frage, ob die geänderten Lärmschutzanlagen auch eine Änderung der 

Beurteilungspegel aus dem Lärm der BAB 281 im Rahmen der Lärmvorsorge bewirken. 

Diese Frage wird mit der vorliegenden Stellungnahme beantwortet. 

Methode 

Die Beurteilungspegel aus dem Straßenverkehrslärm der BAB 281, Bauabschnitt 2/2 wer-

den nach RLS-90 ermittelt. Die Methode ist identisch mit der Methode im Feststellungs-

heute bestehende 

Lärmschutzwand 
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entwurf. Dazu wird der Beurteilungspegel mit Lärmschutz aus dem Feststellungsentwurf 

verglichen mit dem Beurteilungspegel, der sich ergibt, wenn die LSW 5 / BW 2429-3 um 

2 m über die gesamte Länge des Bauwerkes erhöht wird.  

Ergebnis 

Der Vergleich der Beurteilungspegel mit / ohne Erhöhung LSW 5 / BW 2429-3 um 2 m 

zeigt folgende Ergebnisse: 

1. Auf dem Grundstück hinter der LSW 5 / BW 2429-3 und vor der Neuenlander Stra-

ße entfallen die Ansprüche auf Lärmschutz dem Grunde nach an den Punkten 849f 

und 849e. Es verbleibt allein der Anspruch auf Lärmschutz dem Grunde nach am 

Punkt 849a im 1. Obergeschoss. Nachstehende Abbildung zeigt die Anspruchssitu-

ation an. 

 

Abbildung 2: Entfallende Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ 

(Auszug aus Unterlage 7.2.3)  

Anspruch entfällt 
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2. Weder entstehen weitere Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“, noch 

entfallen solche.  

3. An den Immissionsorten, welche Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ 

haben (i.W. Gartenstadt), sind keine Erhöhungen feststellbar. Die Pegelminderun-

gen an solchen Orten sind mit <-0,1 dB(A) schalltechnisch unbedeutend.  

4. In der Siedlung Wolfskuhle (beispielsweise Bürgermeister-Mohr-Weg) beträgt die 

Erhöhung 0,2-0,3 dB(A), führt jedoch nicht zu Ansprüchen auf Lärmschutz, weil die 

Beurteilungspegel weiterhin weit unter den Immissionsgrenzwerten liegen. 

5. Im Kleingartengebiet nördlich der Neuenlander Straße führt die Erhöhung der 

Lärmschutzwand zu einer Verbesserung der Beurteilungspegel aus dem Lärm der 

BAB 281 um 1-2 dB(A), jedoch entfallen auch hier keine Ansprüche, weil keine vor-

liegen. 

6. An der Kattenturmer Heerstraße betragen die Erhöhungen höchstens <+0,03 dB(A), 

so dass dadurch sich die Schallsituation nicht ändert. 

 

In der Anlage ist die Tabelle verbleibender Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ 

(Unterlage 17.1.1 Anhang a) wiedergegeben, in der die Erhöhung um 2 m der LSW 5 / 

BW 2429-3 berücksichtigt ist.  

Fazit 

Der Rückbau der heute bestehenden Lärmschutzwand (300 m Länge, 7m Höhe; siehe 

Lage Abbildung 1) und die Erhöhung der LSW 5 / BW 2429-3 um 2 m auf 5 m über äuße-

rem Fahrbahnrand führt zum Wegfall der Ansprüche auf Lärmschutz an den beiden Im-

missionsorten 849f und 849e.  

Weder entstehen weitere Ansprüche auf Lärmschutz dem Grunde nach noch entfallen sol-

che. 

An den Immissionsorten, an denen Ansprüche auf Lärmschutz „dem Grunde nach“ vorlie-

gen, bleiben die Beurteilungspegel unverändert.  

 

Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

i.V. Folkard Hänisch 

Anlage 1: Tabelle Unterlage 17.1.1 Anhang a (mit Höhe 5 m der LSW 5 / BW 2429-3)  


